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HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT BERLIN 

 

Zweite Ordnung zur Änderung der 

Wahlordnung 

der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 

(WahlO-HTW) 

vom 27. April 2020 

 

Auf Grund von § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 der Neufassung der Satzung der Hochschule für Technik und 

Wirtschaft Berlin zu Abweichungen von Bestimmungen des Berliner Hochschulgesetzes vom 10. August 

2009 (AMBl. HTW Berlin Nr. 29/09) in Verbindung mit § 48 Abs. 4 Satz 2 des Gesetzes über die Hoch-

schulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz - BerlHG) in der Fassung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 

378), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2019 (GVBl. S. 795), in Verbindung mit der Ver-

ordnung über Grundsätze des Wahlrechts an den Hochschulen des Landes Berlin (Hochschul-Wahl-

grundsätze-Verordnung – HWG-VO) in der Fassung vom 26. August 1998 (GVBl. S. 248), zuletzt geän-

dert durch Verordnung vom 24. November 2014 (GVBl. S. 525), hat der Akademische Senat am 27. April 

2020 die folgende Zweite Ordnung zur Änderung der Wahlordnung der Hochschule für Technik und 

Wirtschaft Berlin (WahlO-HTW) vom 8. Oktober 2012 (AMBl. HTW Berlin Nr. 01/13), zuletzt geändert am 

14. Oktober 2019 (AMBl. HTW Berlin Nr. 25/19), erlassen1: 

 

Artikel 1 

Nach § 15 werden folgende §§ 15a bis 15e eingefügt:  

 

„§ 15a Elektronische Wahlen 

(1) Soweit das Wahlergebnis und die Sicherheit der Feststellung des Wahlergebnisses nicht beein-

trächtigt werden, kann nach Beschluss des Zentralen Wahlvorstandes die Wahl als elektronische Wahl 

erfolgen. In diesem Fall bestimmt der Zentrale Wahlvorstand das Verfahren unter Beachtung der nie-

dergelegten Grundsätze in dieser Wahlordnung. 

(2) Für die Elektronische Wahl erhalten die Wahlberechtigten durch die Geschäftsstelle des Zentralen 

Wahlvorstandes ihre Wahlunterlagen zugesandt. Diese bestehen aus dem Wahlschreiben mit den Zu-

gangsdaten sowie Informationen zur Durchführung der Wahl und der Nutzung des Wahlportals. Das 

Wahlportal ermöglicht die Stimmabgabe mittels Aufruf eines elektronischen Stimmzettels. Soweit in-

                                                 
1 Bestätigt durch die Hochschulleitung der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin am 29. April 2020 und 

die Senatskanzlei – Wissenschaft und Forschung am 14. Juli 2020. 
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nerhalb der einzelnen Gruppen Zugangsdaten genutzt werden, die den Wahlberechtigten bereits be-

kannt sind, entfällt die vorgenannte Zusendung. Informationen zur Durchführung der Wahl sowie zur 

Nutzung des Wahlportals werden in diesem Fall auf den Internetseiten der HTW Berlin zur Verfügung 

gestellt. 

(3) Die Stimmabgabe erfolgt in elektronischer Form. Die Authentifizierung der Wahlberechtigten am 

Wahlportal erfolgt durch die Eingabe der im Wahlschreiben genannten bzw. der ihr/ihm bereits be-

kannten Zugangsdaten. Der elektronische Stimmzettel ist entsprechend den im Wahlschreiben bzw. 

im Wahlportal enthaltenen Anleitungen elektronisch auszufüllen und abzusenden. Dabei ist durch das 

verwendete elektronische Wahlsystem sicherzustellen, dass das Stimmrecht nicht mehrfach ausgeübt 

werden kann. Die Speicherung der abgesandten Stimmen muss anonymisiert und so erfolgen, dass 

die Reihenfolge des Stimmeingangs nicht nachvollzogen werden kann. Die Wahlberechtigten müssen 

bis zur endgültigen Stimmabgabe die Möglichkeit haben, ihre Eingabe zu korrigieren oder die Wahl 

abzubrechen. Ein Absenden der Stimme ist erst auf der Grundlage einer elektronischen Bestätigung 

durch den Wähler zu ermöglichen. Die Übermittlung muss für den Wähler am Bildschirm erkennbar 

sein. Mit dem Hinweis über die erfolgreiche Stimmabgabe gilt diese als vollzogen. 

(4) Bei der Stimmeingabe darf es durch das verwendete elektronische Wahlsystem zu keiner Speiche-

rung der Stimme der Wählerin/des Wählers in dem von ihr/ihm hierzu verwendeten Computer kom-

men. Es muss gewährleistet sein, dass unbemerkte Veränderungen der Stimmeingabe durch Dritte 

ausgeschlossen sind. Auf dem Bildschirm muss der Stimmzettel nach Absenden der Stimmeingabe 

unverzüglich ausgeblendet werden. Das verwendete elektronische Wahlsystem darf die Möglichkeit 

für einen Papierausdruck der abgegebenen Stimme nach der endgültigen Stimmabgabe nicht zulas-

sen. Die Speicherung der Stimmabgabe in der elektronischen Wahlurne muss nach einem nicht nach-

vollziehbaren Zufallsprinzip erfolgen. Die Anmeldung am Wahlsystem, die Auswahl und Abgabe der 

Stimme sowie persönliche Informationen und IP-Adressen der Wahlberechtigten dürfen nicht proto-

kolliert werden. 

(5) Die Stimmabgabe in elektronischer Form ist während der regulären Öffnungszeiten auch in der Ge-

schäftsstelle des ZWV möglich. Dies gilt nicht im Fall einer vollständigen oder teilweisen Einstellung 

des generellen Betriebs auf dem Campus der HTW Berlin. 

 

 

§ 15b Beginn und Ende der Elektronischen Wahl 

Beginn und Beendigung der Elektronischen Wahl sind nur bei gleichzeitiger Autorisierung durch min-

destens zwei berechtigte Personen zulässig. Berechtigte i.S.v. Satz 1 sind die Mitglieder des Zentralen 

Wahlvorstandes gemäß § 4. 
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§ 15c Störungen der Elektronischen Wahl 

(1) Ist die elektronische Stimmabgabe während der Wahlfrist aus von der HTW Berlin zu vertretenen 

technischen Gründen den Wahlberechtigten nicht möglich, kann der Zentrale Wahlvorstand die Wahl-

frist verlängern. Die Verlängerung muss allgemein bekannt gegeben werden. 

(2) Der Zentrale Wahlvorstand hat in begründeten Einzelfällen, insbesondere bei Manipulationen oder 

Manipulationsversuchen sowie technischen oder mechanischen Störungen, wenn hierdurch die wei-

tere ordnungsgemäße Durchführung der Wahl nicht gewährleistet ist, die Elektronische Wahl zu un-

terbrechen oder abzubrechen. Wird die Wahl abgebrochen, entscheidet der Zentrale Wahlvorstand 

über das weitere Verfahren; §§ 18, 19 Wahlordnung gelten entsprechend. 

 

 

§ 15d Briefwahl bei Elektronischer Wahl 

(1) Wird die Wahl als elektronische Wahl durchgeführt, ist die Stimmabgabe auch in der Form der 

Briefwahl zulässig. 

(2) § 13 gilt für die Briefwahl bei elektronischer Wahl entsprechend. 

 

 

§ 15e Technische Anforderungen 

(1) Elektronische Wahlen dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn das verwendete elektronische 

Wahlsystem aktuellen technischen Standards, insbesondere den Sicherheitsanforderungen für On-

line-Wahlprodukte des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik entspricht. Das System 

muss die in den nachfolgenden Absätzen aufgeführten technischen Spezifikationen besitzen. Die Er-

füllung der technischen Anforderungen ist durch geeignete Unterlagen nachzuweisen. 

(2) Zur Wahrung des Wahlgeheimnisses müssen elektronische Wahlurne und elektronisches Wahlver-

zeichnis technisch getrennt sein. Das Wahlverzeichnis soll auf einem hochschuleigenen Server ge-

speichert sein. 

(3) Die Wahlserver müssen vor Angriffen aus dem Netz geschützt sein, insbesondere dürfen nur auto-

risierte Zugriffe zugelassen werden. Autorisierte Zugriffe sind insbesondere die Überprüfung der 

Stimmberechtigung, die Speicherung der Stimmabgabe zugelassener Wähler, die Registrierung der 

Stimmabgabe und die Überprüfung auf mehrfacher Ausübung des Stimmrechtes (Wahldaten). Es ist 

durch geeignete technische Maßnahmen zu gewährleisten, dass im Falle des Ausfalles oder der Stö-

rung eines Servers oder eines Serverbereiches keine Stimmen unwiederbringlich verloren gehen kön-

nen. 

(4) Das Übertragungsverfahren der Wahldaten ist so zu gestalten, dass sie vor Ausspäh- oder Ent-

schlüsselungsversuchen geschützt sind. Die Übertragungswege zur Überprüfung der Stimmberechti-
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gung des Wählers sowie zur Registrierung der Stimmabgabe im Wählerverzeichnis und die Stimmab-

gabe in die elektronische Wahlurne müssen so getrennt sein, dass zu keiner Zeit eine Zuordnung des 

Inhalts der Wahlentscheidung zum Wähler möglich ist. 

(5) Die Datenübermittlung muss verschlüsselt erfolgen, um unbemerkte Veränderungen der Wahlda-

ten zu verhindern. Bei der Übertragung und Verarbeitung der Wahldaten ist zu gewährleisten, dass 

bei der Registrierung der Stimmabgabe im Wählerverzeichnis kein Zugriff auf den Inhalt der Stimmab-

gabe möglich ist. 

(6) Die Wählerinnen und Wähler sind über geeignete Sicherungsmaßnahmen für die Wahlhandlung auf 

den für die Wahl verwendeten Computern zu informieren; auf kostenfreie Bezugsquellen geeigneter 

Software ist zu verweisen.“ 

 

 

Artikel 2 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der HTW Berlin 

in Kraft. 

 

 

 

 

 


